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Beschluss 
 
 
TOP I.8 

Abschlussbericht der Gemeinsamen Kommission von JuMiKo und ASMK zur Erarbeitung von 

Änderungsvorschlägen auf dem Gebiet des Sozialrechts gegenüber dem Bundesgesetzgeber 

 

 

Berichterstattung: Berlin und Sachsen  

 

 

1. Die Justizministerinnen und Justizminister nehmen den Abschlussbericht der 

Gemeinsamen Kommission der JuMiKo und der ASMK zur Erarbeitung von 

Änderungsvorschlägen gegenüber dem Bundesgesetzgeber auf dem Gebiet des 

Sozialrechts zur Kenntnis (vgl. Anlage). 

 

2. Die Justizministerinnen und Justizminister danken der Gemeinsamen Kommission für die 

erarbeiteten Vorschläge, die teils einstimmig und teils mit doppelter Mehrheit (Mehrheit 

jeweils der Arbeitsgruppenteilnehmer der ASMK und der JuMiKo) gefasst wurden. Die 

Vorschläge sind darauf gerichtet, die Belastung der Sozialgerichte zu mindern und deren 

Effizienz zu steigern. Allerdings ist die Diskussion über die Empfehlungen der 

Länderarbeitsgruppe, die durch die Gemeinsame Kommission nicht beschlossen wurden, 

fortzusetzen.  

 

3. Die Justizministerinnen und Justizminister beauftragen den Vorsitzenden der JuMiKo, den 

Abschlussbericht an die Bundesregierung zu übermitteln. 

 

4. Sie bitten die Bundesregierung, die Beschlüsse der Gemeinsamen Kommission 

gesetzgeberisch umzusetzen. 

 

 

 


